
Bebauungsplan Kirchstraße Ortsganeinde Malbberg

TEXT ZUM BEBAUUNGSPLAN
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Dje zeichrierisct'e Darstellung des Bebauungsplanes ist in Verbindung
mit diesem Text: maßgebend.

Die betroffenen Flurgrundstücke sind in der Satzung aufgeführt .
bn Bebauungsplan ist die genaue tllyrenzung durch eine dick gestrichelte
Li.nie markiert.
[)as Gebiet ist a]s])orfgebi.et genoß $ 5 der Baunutzungsverordnung
vorgesehen.
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Die Mindestgröße für ein Grtmdstück beträgt 500(#n

Zur Ordnung der]3ebauung wird folgen)des festgelegt:
Di,e Bebauung erfo]gt in offener Bauwei.se. Fur (]as zulässige Maß der
baulichen Nutzung der Grundstücke gi.It $ 1 7 eier Baunutzungsverordnung.
Die dargestellten Baugrenzen si..nd einzuhalten. Fur alle anderen .N)stände
ist die Landesbauordnung nnßgebend. Außer(;augen dürfen die Gebäude
md a]]e eingeschossigen Nëbenan]agen nur innerhalb(]er überbaubaren
Grundstücksflächen errichtet Heulen .

2 Eine seitliche überschreitung der Baugrenzen bis zu l ,oo m kann aus--
nablus\wise zugelassen werden, wenn die bauordnungsrechtlichen Vorschriften
dadurch nicht verletzt \waden .

3 Die Gebäude können ei.n- bis dreigeschossig gebaut werden
geschossige Bauweise gi.It folgende Festlegung :

Fur die (kei

a) das auf dle Zahl der Vollgeschosse anzurechnende Kellergeschoß
l$ 2 Abs. 4 [BauO)

b) Erdgeschoß

c) ausgebautes Dachgeschoß($ 2 Z\bs 4 1BauO) oder Obergeschoß

4 Die bergseite (li)erkante des Erdgeschoßfußbodens darf nicht Rehe als
0,5 m tiber dan angrenzenden (;elände bzw. fertiger Straße liegen.
Die talseitige Oberl<ante des Erdgeschoßfußbodens über dan angrenzenden
(k:lände soll 3,0 m nicht überschreiten, ggf. ist dort das Gelände
aufzufüllen.

R Garagen können überall auf dan Grundstück errichtet werden mit Ausnahme
eines 5,oo m brei.ten Streifens entlang der Straßenbegrenzungslinie
AusgencxrKilen hiervorl sind angebaute Garagen, bei denen das VÜ)hnhaus näher
als fünf )k:ter an die Straße zu stehen kcrrmt.

6 Für alle im vorliegenden Bebauungsplan getroffenen Festlegungen gelten
die Vorschriften des Bundeshaugesetzes van 18. 08.1 976.. In der. jeweils
gültigen Fassung.der Landesbauordnung ;vcxn 27.02.1 974 in dQr jewei.Is
gültigen Fassung.

v. Unter dern Bebauungsplangebiet ist der Bergbau umgegangen Den Bauherren


